
PRÄAMBEL:

Stand der Planung: 

SATZUNG.

Die Stadt Geiselhöring erlässt gemäß § 13a i. V. m.  § 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Art. 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394); Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch §2 des Gesetzes vom 
09. Dezember 2024 (GVBl. S. 573); Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176); Art. 81 Bayer. Bauordnung (BayBO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007(GVBI S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt 
geändert durch § 12 und § 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch 
§ 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619); Planzeichenverordnung 1990 - PlanV 
90 - vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetztes 
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802); Art. 3 Abs. 2 BayNatSchG und § 21 BNatSchG diesen 
Bebauungs- und Grünordnungsplan als
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Die Nummerierung erfolgt nach der Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)

BEGRÜNDUNG

Ursprünglich sollte da Oberflächenwasser aus den öffentlichen Flächen über ein offenes
Versickerungsbecken abgeleitet werden.

Die Erschließungsplanung durch die Ferstl Ingenieurgesellschaft mbH, Landshut, hat 
ergeben das es zweckmäßig ist das Oberflächenwasser über eine unterirdische Rück-
haltung, mittels Speicherboxrigolen ins Gewässer abzuleiten.

Über den Speicherboxrigolen soll zu deren Wartung und Unterhalt ein befahrbarer 
Schotterweg hergestellt werden. Da mit der nun geplanten Oberflächenwasserableitung 
weniger Fläche benötigt wird, kann eine zusätliche Bauparzelle geschaffen werden.

GEWÄHLTES VERFAHREN

Das Deckblatt Nr. 1 wird als Bebauungs- und Grünordnungsplan der Innenentwicklung, 
zum Bebauungsplan B3 „Hirschling Aufeld" aus dem Jahre 2025, im beschleunigten
Verfahren nach §13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 aufgestellt.

Nach § 13 a BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von
Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung als 
Bebauungsplan der Innentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 
Im vorliegenden Fall entsteht durch Umnutzung von Versickerungsflächen mehr Netto-
bauland (+716 m²) und eine zusätzliche Bauparzelle. Die Planung dient der inneren 
Verdichtung. Die festgesetzte Grundfläche liegt unter 20.000 m².  
Die Voraussetzungen für die Planaufstellung im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB sind somit gegeben.  
Im beschleunigten Verfahren kann somit von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von 
dem Umweltbericht nach § 2a und von Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen werden. 

Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1  Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter oder dafür, dass bei der Planung Pflichten
 zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach 
§ 50 Satz 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu beachten sind.

1. Die Stadt Geiselhöring hat in der Sitzung vom 11.11.2025 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung
des Bebauungs- und Grünordnungsplanes B1 "HIRSCHLING AUFELD" beschlossen. Der
 Aufstellungsbeschluss wurde am 26.11.2025 ortsüblich bekanntgemacht.

2. Zu dem Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom __.__.____ wurden
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
__.__.____ bis __.__.____ beteiligt.

3. Der Entwurf den Bebauungs- und Gründordnungsplanes in der Fassung vom __.__.____ wurde mit
der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ öffentlich
ausgelegt.

4. Die Stadt Geiselhöring hat mit Beschluss des Stadtrats vom __.__.____ den Bebauungs-
und Grünordnungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __.__.____ als Satzung be-
schlossen.

Geiselhöring, den ......................................

...............................................................
1. Bürgermeister Lichtinger

5. Ausgefertigt

Geiselhöring, den ......................................

...............................................................
1. Bürgermeister Lichtinger

6. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungs- und Grünordnungsplan wurde am __.__.____ gemäß
§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung
wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht bereit-
gehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in
Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§
14 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Geiselhöring, den ......................................

...............................................................
1. Bürgermeister Lichtinger

15.13. Grenze des neuen räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplans DB 1 "Hirschling Aufeld" (§ 9 Abs. 7 BauGB)

15.14. Grenze des alten räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplans "Hirschling Aufeld" (§ 9 Abs. 7 BauGB)

9. GRÜNFLÄCHEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

9.3 Befahrbarer Schotterweg
(über Speicherrigole)

Es gelten ansonsten alle Planzeichen, textliche Festsetzungen und Textliche Hinweise 
des seit 25.11.2025 rechtskräftigen Bebauungs- und Grünordnungsplan
" Hirschling- Aufeld".Im Bezug auf den Bebauungs- und Grünordnungsplan "Hirschling Aufeld",

rechtskräftig seit dem 25.11.2025, ergeben sich folgende Änderungen und Ergänzungen

Bayerbach,
den
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